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Zitat von Seph

Das stimmt so nicht ganz. Richter und Staatsanwälte werden nach der R-Besoldung
besoldet. Während in der Grundstufe R1 die Anfangsbesoldung noch vergleichbar zu
A13 ist, entspricht die höchste Erfahrungsstufe in R1 bereits der in A15. Ärzte beim
Gesundheitsamt sind ohne Personalverantwortung in der Regel in der Entgeltgruppe
14, mit Personalverantwortung in 15 eingruppiert. Bei Polizei- und Gefängnisärzten
weiß ich es nicht, da mag das stimmen.

Welcher Staatsanwalt oder Richter wird mit der höchsten Erfahrungsstufe eingestellt? Die
Entgeltgruppe 14 beim GA bzw. A14 macht monetär durch den Wefall der allgemeinen
Stellenzulage (Strukturzulage in NRW) eine Netto-Differenz von ca 100,- pro Monat zum A13
Studienrat aus.

Eine nennenswert höhere Vergütung für die ärztliche Tätigkeit (und das war ja das
ursprüngliche Thema) kann man das wohl kaum nennen.
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